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Nr. 1. Barmen, den 8. Januar 1908. 20. Iahrg. 

Abonnements-Einladung. 

. Ņlit dieser 'Jimniiu'v beginnt der 26. Jahrgang des „Fcn erwehr in an n". Wir laden ru re cht rahlre ich er 
Beteilig u lt g a i» A b o n ,, e i» e „ t für 1908 ein. 

. Unsere Lstvchenschrist l)iit aurl; in dem jetzt zn Ende gegangenen Jahre 1907 den Interessen de» geregelten Feuer» 
löfchiveien», der verbände und der Wehren treulich gedient, wir haben eine Fülle gediegenen und anregenden Stoffes 

und e» >it nn» gelungen, den Kreis unserer Mitarbeiter van neneni pi vermehren. Es ist uns eine angenehme 
Pflicht, beim Jahreswechsel allen unseren Frennden für die uns auch im abgelausenen Jahre gewährte Unterstütmnq 
besten» zu danken. * a 

llnfcvc Ire»nde bitten wir, van neneni sich die Berbreitnng des „Feuerwehrinan»" auch ferner angelegen sein 
zl» lassen und dahin zu wirken, das; wenigstens jeder Chargierte Abvnnent und Leier desBlattes werde, 
^bn werden gerne ans zwölf van einer Wehr bezogene Eremplare ein Freieremplar gewähren. 

, ^ "ichs^ì^'ehrmann ist in der deutschen ZeitungspreiIliste pra 1908 eingetragen. Die Pastanstalten 
ee^ Dentfcheii Aeirti», Lnrembnrg» und Lesterreich-Ungarns nehmen Abonnements zu l Mark per Vierteljahr 
entgegen direkt van der Erpeditian unter Kreuzband bezogen, kostet der Jahrgang s,ir das Deutsche Reich 
und Leiterreich Ungarn 5 Mart bei vorheriger Einsendung des Betrage», für die Länder de» Weltpostvereins 6 Mark. 

Vro den n m m er» werden ans Wunsch überallhin gratis und franko versandt. 
Len Anzeigenteil halten ivir Fabrikanten von Fenerlöschreguipten sowie deli Behörden besten» empfohlen. 
Barmen, im Januar 1908, 

Redaktion und 6rptditiou dt« „Zeuerwehrmailll". 

Polizeiverordnnull 
bei ressend 

das Feuerlöschwesen in der Provinz Westfale». 

Für diejenigen Teile der Provinz Westfalen, für welche 
das Feuerlöschwesen nicht durch Lrtsstatut geregelt ist, wird 
auf Grund de» js 1.37 de» Gesetzes über die allgemeine 
Landrsverwalkung vom 30. Juli 1883 (lü. 2. 2. 195) und 
des Gesetzes, betreffend die Befugnis der Polizeibehörden 
zum Erlasse von Polizeiverordnungen über die Berpslich 
knng^znr Hilfeleistung bei Bränden, vom 21, Dezember NüU 
G. «. s. 29! mit Justimmnng des Prvmnzialraies so! 

gende Polizeiverordnnng erlassen: 

8 1. 
Der geiamte Feuerlöschdienst und die Tätigkeit der 

Brandwehr (i§ 2 steht unter der Oberleitung des Orts- 
>'o l i z e i v e r w a l t e r » oder seines Stellvertreters. 

8 2. 
In allen Gemeinden oder den von der zuständigen 

Behörde eingerichteten Loschbezirten, für welche nicht eine 
nach Ansicht der Aufsichtsbehörde dein össentlichen Be 
dürfiiis genügende Berussseuerwehr besteht, ist eine Brand 
wehr ein uriikiten, die aus den »ach if I Dienstpflichtigen 
gcbildeļ wird. 

Freiwillige Feuerwehren, deren Satzungen von der 
Polizei Aufsichtsbehörde genehmigt sind, oder' ähnliche von 
der Polizei Aiessichtsbehörde als gleichwertig anerkannte, in 
den Dienst der Gemeinde oder des Löschbezirks gestellte 
Einrichtungen Zeche» , Fabrik :e. Feuerwehren köniieil 
einen selbständigen Dcil der Brandwehr bilden. Sofern 
sie nach Ansicht der Polizei Aufsichtsbehörde dem vorhan 
denen Bedürfnis genügen, kan» von der Errichtung einer 
Brandwehr ganz abgesehen, oder sie kann aus die Bildung 
einer Hilfsavteilung beschränkt werden. 

In grosseren Gemeinden kan» eine Brandwehr mit 
mehreren selbständigen Abteilungen gebildet iverden, 

_ . § 3. ' 
itf Brandwehr sieht »mer der Führung des Brand 

Meisters, der nebst einem oder inehreren Stellvertretern von 
der Polizei Aufsichtsbehörde ernannt wird. 

Die Führer der einzelnen Abteilungen der Brandwehr 
(8 2 Abs 2 werden von dem Orlspotizeiverwalter ernannt. 
Jeder in der Brandwehr Dienftpslichtige (§ 1 must eine 
ihm rmgetragen? Führerstelle aiei die Dauer von drei Jahren 
nbcrnechnien. 

Die Führer und Mannsetfasten der Brandwehr haben 
bei der Bekämpfung ennes Brandes den Anordnungen des 
Ortspolizeiverwalters oder seines Stellvertreters unbedingt 
Folge zu innen. 

- § 4. 
Dienjtpslichtig in der Brandwehr ist jeder männliche 

Eimvohner der Gemeinde oder des Löschbezirks vom vollen 
deten 18 bis zum vollendeten 1>0. Lebensjahre mit Aus- 
nahme 
I der Reichs, Staats und üoiiimnnalbeamten, sowie der 

Militärpersone» des attioe» Tienststandes iend der Gen 
darmen; 

2. der Geistlietien, Lehrer, Kirchendiener, Aerzte, Apo 
theter inid Schüler; 
solgender Personen, soweit sie »ichl schon unter l fallen: 
■ <i bei Haupt und Nebenbahnen: 

sämtlicher Bahnpolizeibeamten ohne Rüeksicht auf 
die Ari des Anstellnngsverhältnisses, iend der im 
Lokkinvlir iend Bahnhofsdienst sowie als Maschi 
nisten beschäftigten sonstige» Eisenbahnbedienstcten; 

9 bei Kleinbahnen: 
der Bahnpolizeibeamten sowie der Bediensteten und 
ständigen Arbeiter des Bahnbemachnngs, Zugbe 
gleilui.gs, Zngbesörderungs, Bahnhofs und Klein 
bahiischijssdienstcs, der Maschinisten und Maschinen 



îift' Feuerwehrmann. 

Wärter der Betriebswerkstätten uiib der elektrischen 
Bahnanlagen : 

«■) in der allgemeinen Banverivalnnig: 
der Be,utziingsmannschaften der Bagger. Feuerschisse, 
Tampser, Tancherschächte, Motorboote, Fährboote, 
Bartasse» und Prahme, der mit der Bedienung von 
Schleusen, Hebewerken, Brücken, Wehren, Kranen, 
Kohlenkippen, Leuchtfeuern, Signalen und elektrischen 
Zentralen beauftragten Personen, der Maschinisten 
und Wärter von Maschinen, Dampfkessel und 
Heizungsanlagen, des Aussühtspersonals der Bahnhose 
und Bauhöfen (Werkmeister, Aussetzer, Wächter, der 
Bedienungsmannschaften der Bahnhossspritze, sowie 
der mit der Beaufsichtigung und Bewachung von 
Bauten und sonstigen fiskalischen Betrieben veaus 
i ragten Personen; 

•i) der Kessel^ und Maschinenwärter in gewerblichen 
Betrieben: 

l. der infolge von Krankheit oder körperlicher Gebrechen 
Untauglichen 

Weitere Besreiunge» kann ausnahmsweise aus Antrag 
der Orlspoli-eiverwalter gewähren. 

Tie Acitglieder einer frciivilligen Feuerwehr, deren 
Statut von der Polizei Aufsichtsbehörde genehmigt ist. oder 
einer von der Polizei Aufsichtsbehörde als gleichwertig an 
erkannten, in den Dienst der Gemeinde oder des Lösch 
bezirks gestellten Einrichtung (§ 2 Abs. 2; genügen der 
Tiensipslichi in der Brandtvehr durch ihre Dienstleistung 
in diesen Fenerlöschrörpern. 

8 5. 
Sie der Brandwehr augehörenden Einivvhner >Brand 

wehrmänner) haben sich bei jedem in der Gemeinde oder 
dem Löschbezirke ausbrechenden, durch das übliche Alarm 
Zeichen besannt gemachten Brande in vorschriftsmäßiger 
Ausrüstung unverzüglich aus dem vvn dem Ortspolizci 
Verwalter bestimmten Bersammlungspļatz oder, falls ein 
solcher nicht bestimmt ist aus der Brandstelle cinzusinden 
und bis zur Beendigung de-, Löschgeschäfles den Befehlen 
der Führer in ,rder Beziehung Folge zu leisten. Brandtvehr 
Männer, die auf dem Bcrsammlungsplatz eintresfen, nach 
dem die Wehr bereits zur Brandstelle abgerückt ist, haben 
sich sofort dorthin zu begeben und bei ihren Führern zu 
melden. 

Dasselbe gilt sür die llebungen, zu denen die Brandwehr 
ans Anordnung des Brandmeisters bestellt oder durch orts 
übliche Bekanntmachung oder Alarmzeichen berufen ivird, 
sowie bei auswärtigen Bränden sür die zur Hilfeleistung 
bei solchen besonders bestimmten Abteilungen oder einzelnen 
Mannschaften der Brandwehr. 

Ti.scuigen Mannschaften, ivelchc im fenerpolk, Richen 
Interesse zu Tienslleistungen bei öffentlichen Versammlungen, 
Theater oder Konzertausführungen, größeren Festen und 
dergleichen befehligt werden, haben einem solchen Befehl 
Folge zu leisten sich bei der an dem betresfendeu Sri 
die Aussicht führenden Person zu melden und deren An 
ordnnngen zur Beendigung der Dienstleistung zu befolgen. 

Bon dem Erscheinen in den Fällen der Absätze 1. bis 3 
befreien nur Krankheit oder sonstige von dem Ortspolizei' 
vermalter als stichhaltig anerkannte Gründe; bei angesetzten 
Uebungen auch die vorher einzuholende schriftliche Erlaubnis 
des Brand:.'ei,ters 

8 6. 
soweit nicht für die zu den Zwecken der Brandwehr 

ersorderlichen Fuhrwerke nebst Bespannung anderweitig im 
voraus gesorgt ist, sind die Gespannhalter der Gemeinde 
oder des 'öschbeziris verpjlichtet, bei Ankündigung eines 
Brandes Vorspann und Wagen sofort vollständig angeschirrt 
zvlm Spritzenhausc oder zu der ihnen bezeichneten sonstigen 
Stelle zu senden. Tic Lrtspolizeibehörde setzt sür jedes Jahr 
die Liste der Pflichtigen fest und bestimmt, in ivelchcr Reihen 
folge sie zur Gespannstellung heranzuziehen sind. Ter 
Brandmeister ist im Notsalie befugt, auch andere Gespanne 
in Anspruch zu nehmen. 

Tic Spanndicnstpfticht gilt auch sür die Hilfeleistung 
bei auswärtigen Bränden sowie für Uebungen; jedoch ist 
der Zeitpunkt jeder Ucbnng den Pflichtigen mindestens drei 
Tage vorher anznsagen. 

Tie Gespannsührer haben den Befehlen der Fübrer der 
Brandwehr Folge zu leisten. 

Beamte, Geistliche, Aerzte, Tierärzte und Posthalter 
sind hinsichtlich der zur Ausübung ihres Berufes unent- 
behrlichen Pferde von der Pflicht zur Gespanngestellnng 
befreit. Auf Militärpferde erstreckt sich die Spanndienst 
Pflicht überbaupt nicht. 

8 7. 
Besitzer von Brunnen, Pumpen, Teichen und ähnlichen 

Wasserbehältern in der Nachbarschaft der Brandstätte haben 
die Entnahme des zu Löschzwccken unentbehrlichen Wassers 
zil gestatten. 

8 8. 
Inwieweit bei einem außerhalb des Brandwehrbezirles 

entstehenden Brande ohne Aufsordernng Löschhilfe zu leisten 
iil, wird durch Ortspolizeiverordnungen bestimmt. 

Wird bk Losch Pilse von dem Brandort ans nachgesucht, 
jo m li s sie geleistet iverde». Ter Brandmeister bezw. sein 
Stellvertreter ist dafür verantwortlich, daß die Löschhilsr 
geleistet wird. Zum Nachsuchen der .Hilfe ist berechtigt der 
Ortspolizeivcrwalter oder sein Stellvertreter, bei Gefahr im 
Verzüge auch der Gemeindevorsteher des Brandortes und 
in dessen Abwesenheit der Führer der Feuerwehr. 

Tic Absendung der Hilfe kann unterbleiben, wenn drin- 
gcnde Gefahr sür den eigenen Bezirk vorhanden ist. 

Tie Führer des abgesandten Löschzuges haben iich am 
Brandorle bei dem befehligenden Ortspölizeiverwalter oder 
Brandmeister z». melden und seine Anordnungen zu be 
folgen. 

8 9. 
Tie Bestimmungen dieser Polizeiverordnnng über 6k- 

meindc» finden aus Gutsbezirke sinngemäß Anwendung. 

8 10. 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser 

Polizeiverordnnng werden, sofern nicht gesetzlich eine höhere 
Strafe angedroht ist, mit Geldstrafe bis zu 60 M., cvent. 
entsprechender Haft bestraft. 

Münster, 25. November 1907. 

Ter Oberpräsident der Provinz Westfalen. 
Freiherr von der Recke. 

Anweisung zur Äusfütsrnng der Akltiniurnngen 
silier das F-euerlöschwesen. 

8 1. 
Jede Brandwehr muß in der Regel ans folgenden Ab- 

teilungen bestehen ■ 
>. der Retter uno Steigerabteilung, 
2. der Mteikung zur Bedienung der Spritze, 
K der Abteilung zur Herbeischassung des Wassers, 
4. sofern Leute in genügender Anzahl vorhanden sind, 

einer Abteilung zur Handhabung der Ordnung. 
Wo Wasserleitung mit Hochdruck und eine ausreichende 

Zahl > su Hydranten vorhanden ist, können die zur Bedie 
nung der Spritzen und die zur .Herbeischassung des Wassers 
bestimmten Mannschaften zu einer Abteilung vereinigt 
loerden. 

Freiwillig: Feuerwehren bilden nur dann einen selbst- 
ständigen Tel, der Brandmehr, wenn il;re Satzung die Ge- 
vebmigung der zuständigen Behörde erhalten bat. Voraus- 
setzung für die Erteilung dieser Genehmigung ist, 

daß die freiwillige Feuerwehr bei Fenersgefahr dem 
Ortspolizeiverwalter oder dessen Stellvertreter in dem- 
selben Umfange lvie die Brandwehr ■ ur Verfügung steht, 

6) daß sie nach ihrer Leistungsfähigkeit mindestens den air 
die Brandwehren zu stellenden Anforderungen entspricht, 

' daß ihr erster Führer von der zuständigen Behörde be 
stäligt wird, 

'!> daß sie die allgemein vorgeschriebenen Chargenabzeichen 
und Benennungen der Führer annimmt: 

Zechen, Fabrik :c. 'Feuerwehren können als gleich- 
wertig nur anerlannl werden, wenn sie den unter Absatz 6a 
und 6 avfaesührten Bedingungen entsprechen. 

Freiwilligen und Zechen , Fabrik re. Feuerwehren, 
die sich nicht bewähren, oder bei denen eine der Voraus 
setzungen sür die Genehmigung der Satzung bezw. für die 
Anerkennung der Gleichwertigkeit wegsällt, ist die selbständige 
Stellung in de: Brandwehr durch besondere Verfügung der 
zuständigen Behörde wieder zu entziehen. Ihre Mitglieder 
unterliegen in diesem Falle den allgemeinen Vorschriften 
über die Tiensipslicht in der Brandwehr. 

8 2. 
Tie Aussicht über die Brandwehren des Orispolizei 

bezirks führt der Ortspolizeiverwalter. Es sind für ihn 
mindestens zwei Stellvertreter zu ernennen, welche möglichst 
in verschiedenen Teilen des Bezirkes wohnen. Sie werden 
ans seinen Vorschlag von der Aufsichtsbehörde ernannt. 



Der Feuerivehrmanil. 

Ter Ortspolizeiverwalter oder der von ihm benach 
ricfitiŗļtc Stellvertreter hat sich bei jedem in seinem Bezirk 
ansbrechcnden Brande nnverzüglich aus die Brandstelle zu 
begeben und den Oberbefehl über sämtliche anwesenden 
Brandwehren z>> übernehmen. Bis zu seinem oder seines 
Stellvertreters Eintreffen führt der Brandmeister des Ortes 
den Oberbefehl und trifft alle nötigen Anordnungen, 

Ter Ortspolizeiverwalter ist ver- 
pflichtet, nach einem von der Aufsichtsbehörde geneh 
migten Plan jährlich eine Anzahl von Brandmehren seines 
Bezirkes zu besichtigen und dabei je eine der vorge 
schricbcncn Uebnngen zu leiten. Ferner liegt ihm die Per 
pflichtnng ob, darüber zu wachen, daß sämtliche Löschgeräte 
und Ansrustungsgegenstände der Brandwehren seines Be 
zirkes in gutem Zustande erhalten werden und stets zum 
Gebrauch bereit sind, Ueber die bei seinen Besichtigungen 
gemacht->n Wahrnehmungen hat er jährlich dem Landrat, 
in Stadtkreisen dem Regierung s Präs i - 
deuten, zu berichten. In dem Berichte sind alle während 
des abgetanfenen Jahres in dem Löfchwefen seines Bezirk's 
cingktretenen Aendernngen (Bildung neuer Wehren, An 
schaffung neuer Spritzen und dergleichen) zu erwähnen, 

8 3, 
Tie Oberaufsicht über sämtliche B r a n d w e h r e n eines 

Landkreises führt der Landrat, 
Er iji verpflichtet, jährlich mehrere Brandwehren seines 

Kreises zu besichtigen und für die Abstellung der vorge 
fnndenen Mängel L>orge zu tragen, 

lieber den Zustand des Feuerlöschwesens in seinem 
Kreise hat er alle drei Jahre dem Regierungspräsidenten 
zlc einem von diesem zc, bestimmenden Termin Bericht zu 
erstatten, 

Tie Brandwehren der Stadtkreise unterstehen der Ober 
anfsicht des Negier nngspräside nie n, 

8 4. 
Tie Gemeindebehörden (Gutsvorsteher sind ver 

pflichlet, die Ortspolizeiverwalter und Brandmeister bei 
diesem Ticnst nach Kräften zu unterstützen, haben dabei 
aber jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten der 
Brnndwchren zu vermeiden. 

Auf dem, Lande haben die Gemeindevorsteher (Guts 
Vorsteher) den Ortspolizeiverwalter von dem Ansbruch eine» 
Brandes in ihrem Tienstbezirk sofort zu benachrichtigen. 

Besondere Borschriften mr Ausführung der Provinsial- 
Polizeiverordiinng betreffend das Feuerlöschwesen in der 

Provinz Westfale» vom 25. November 1007. 

8 5, 
Ter Brandmeister ivird nebst einem oder mehreren 

Stellvertretern von der Aufsichtsbehörde auf Vorschlag des 
Ortspolizeiverwalters ernanirt, 

Tns Amt des Brandmeisters ist in der Regel dem 
gemäß § ! Ab st 3c bestätigten Führer der freiwilligen 
Feuerwehr zlt übertragen, 

Tcm Brandmeister liegt unbeschadet des dem Orts- 
poiizciverloalter gemäß § 2 Abf, 2 znstehenden Oberbefehls 
der Befehl beim Brande und die Leitung der Uebnngen ob. 
Er hat jährlich mindestens drei Uebnngen der gesamten 
Brandwehr abzuhalten. Wenn eine von der zuständigen Be 
Hörde als ausreichend anerkannte freiwillige oder Zechen , 
Fabrik ;c. Feuerwehr vorhanden ist, so genügen zwei 
Ilebungen im Jahre Von jeder llebnng ist der OrtSvolizei 
Verwalter rechtzeitig vorher zu benachrichtigen, 

Ter Brandmeister ist dafür verantwortlich, daß die 
Üöschgcrätfchaften und Ausrüstungsgegenstände vollzählig 
vorhanden und in gutem Zustande sind, Anträge aus Neu 
nnfchaffnngcn und Reparaturen hat er durch Vermittelung 
des Ortspolizeiverwalters an den Gemeindevorstand oder 
im Bezirke eines Löschverbandes an die Vertretung deS 
Verbandes z» richten, 

8 6. 
Tie Ortsvolizeibehörde Hai bis znm l, April jeden 

Jahres dem Brandmeister ein Verzeichnis der in der Brand 
wehr dienstpflichtigen Mannschaften mitzuteilen. Im Ein 
vernehmen mit ihr verteilt der Brandmeister die Dienst 
pflichtigen ans die verschiedenen Abteilungen der Brandwehr 
und bestimmt diejenigen Mannschaften oder Abteilungen, 
welche für das betreffende Jahr zur Hilfeleistung bei aus- 
wärtigen Bränden verpflichtet sind. Bei MeinnngSver 
fchiedenheiten entscheidet der Ortspolizeiverwalter, 

Es weiden nur soviel Tienstpslichtige für das einzelne 
Jahr in die Brandivehr eingestellt, als zur Bildung der 

im £ 1 genannten Abteilungen erforderlich sind. Aus den 
nicht eingestellten ivird die Brandwehr im Bedarfsfälle 
ergänzt, 

Tw Ortspolizeibehörde hat ferner bis zuin >, April 
jeden Jahres nach Anhörung des Brandmeisters die Reihen- 
folge iestzusetzen, in welcher die (Pespannhalter Vorspann 
und Wagen stellen sollen, Tie Reihenfolge wird in die 
Fuhrrolle eingetragen und den Spannpflichtigen mitgeteilt. 
Wo durch Verträge oder auf andere Weise die Stellung 
von Gespannen gesichert ist, kann von der Aufstellung einer 
Fuhrrolle abgeshen werden, 

8 7, 
Jede Brandwehr einschließlich der freiwilligen nnb 

Zechen., Fabrik »e. Feuerwehren, welche sich gemäß is 2 
Ab,, 2 der Polizeivervrdnnng von, 25, November 1907 
mit Genehmigung der Polizeianffichtsbehörde in den Tienst 
der Ge in ein de beziv, des Löschbezirks gestellt haben, besitzt 
den Eharaktcr einer Schutzwehr iin Sinne des 3 L13 R. 
3 t r, G, B, 

TVftv freiwillige, sowie Zechen, Fabrik :c. Feuerwehren 
erlischt dieser Charakter, wenn ihnen ihre selbständige 
Stellung innerhalb der Brandwehr entzogen wird, 

8 3, 
Wird aus inehreren Gemeinden (Gntsbezirken ein ttzöfcb 

bezirk gebildet, so wird das Recht der Aufsichtsbehörden, 
jede einzelne Gemeinde (Gntsbezirk) unmittelbar zu den 
im sen.erpo!siei!ichen Interesse notwendigen Leistungen an 
znhaltcn, bierdnrch nicht berührt, 

8 9, 
lieber die Frage, tvelche Löschgeräte und Ansrüstungs 

gegenstände nach den Verhältnissen jeder Gemeinde bezw, 
jedes Löschbezirks vorhanden sein müsse», entscheidet die 
Aufsichtsbehörde, 

Vor erheblicheren Anschaffungen an Löschgeräten und 
AuSrüstnttgSgegenständen sowie vor der Errichtung von 
Spritzenhäusern baden die Gemeinden durch Vermittelung 
des Oristmli-eiverwalters und der Aufsichtsbehörde das 
Gutachten der von letzterer zu bezeichnenden mchverftän 
digen Steile cinznholen, ' 

An Löschgeräten müssen für jede Brandwehr außer 
einer Spritze mindestens vorhanden sein 

2 Anftellieitern von mindestens ti bis 3 m Länge je 
nach der örtlichen Bauweise), 2 Tachleiterrr, 6 Patschen 
(Löschbesen), 2 Haken, l Haltehaken, 2 Laternen und 
2 Aextc nird mehrere Nebelhörner znin Alarmieren, 

2ln Anscüstungsgegenständen sind für jede Brandwehr 
nnndesiens zu beschaffen: 

für jeden Führer und Steiger ein Hetw, für jeden Steiger 
außerbcu' ein Gl,rt mit Karabinerhaken, eine Steigerleine 
und eine Signalpfeife, für die übrigen Mannschaften 
Armbinden in verschiedenen Farben für die einzelnen 
Abtei!» ngen. 

Alle Löschgeräte und Ausrüstnilgsgegenstände der Ge 
meinden cnd Löschbezirke stehen ihren Brandwehren, ein 
schließlich der in diesen selbständigen Feuerwehren, zur Pc 
Nutzung, 

8 10, 
Zu jede,» Spritzentzanse müssen mindestens drei Schlüssel 

vorhanden sein, von denen sich einer in den Händen 
des Bürgermeisters Guts oder Gemeindevorstehers), des 
Spritzenmeisters Abs, 2- und einer anderen in oer un 
inittetbaren Nähe des Spritzenhauses wohnenden zuverlässigen 
Person befindet 

Für jede Gemeinde beziv, jeden Löschbezirk ist ein 
Svritzenmcisier zu bestellen, dem unter der Aussicht öes 
Brandnicutcrs unb nach dessen näherer Anleitung die öe 
sondere Beaufsichtigung und ordnungsmäßige Behandlung 
der Lösch und Rettnngsgeräte sowie der Spritzenhäuser 
obliegt, 

8 iE 
In dcnienigen Gemeinden, in denen Löschwasser nicht 

stets vorhanden ist, sind je nach ihrer Größe und Bauart 
ei» odà mehrere Feuerteiche anzulegen. Sie müssen stets 
rein gehalten und jährlich mindestens einmal unter der 
Leitung de-.- Brandmeisters auf ihre Reinheit untersucht 
iverden, 

Tiejenigen Gemeinden, in tvelche» sich die erforderliche 
Anzahl von Feuerteichen nicht Herstellen und auch nicht 
durch geeignete Brunnen Ersatz schaffen läßt, haben in 
anderer Weise dafür zu sorgen, daß für den ersten Angriff 
beim Brande Wasser vorhanden ist (gefüllte Wasserwagen, 
Kufen llnd dergleichen). 



4 Dfr Feuerwehrmann. 

§ 12. 
cü’cvn von der zuständigen Behörde eine Gemeinde, 

in der nicht die genügende Anzahl von Mannschaften zur 
Bildung einer Brandwehr vorhanden ist, mit ihren Mann 
schäften einer benachbarten Brandwehr angeschlossen ivird, 
kann für die Dienstpflichtigen einer solchen Gemeinde, falls 
sie von dem Hauptort der Brandwehr weit entfernt liegt, 
durch Anordnung des Landrats die Zahl der im 8 5 vor 
gcichrieten- n gemeinsamen Uebnngen herabgesetzt werden, 
die in stdorb in diesem Falle am Orte selbst eine entsprechende 
Anzahl voll Hebungen für die betreffenden Mannschaften 
abznhalten ^ Tieşe sind dabei für den Fall eines Brandes 
am Orte selbst zum selbständigen ersten Angriff anszn 
bilden, 

8 13- 
Zn Gemeinden mit zerstreuter Bauart und in Guts 

bezirken kann auf Anordnung des Landrats von der Ein 
richtung der im § l bezeichncten Abteilungen der Brand 
wehr abgeiehen werden. Es sind aber 8 bis 10 besonders 
geeignete Ticustpslichtige für den Dienst au der Svritze 
und den Leitern anszubilden und mit der Steigerausrüstung 
<8. 9) zu versehen. Für diese Mannschaften sind jährlich 
mindestens vier llebungen abzuhalten, Tie übrigen Treust 
pflichtigen sind als Truckmannschasten und zur Herbei 
schasfung de- Wassers zu verwenden. Für sie genügt die 
Abhaltung von zwei llebungen jährlich. 

In diesem Falle braucht für die Braudwehr ;iur je 
fcic Hälftender im §_ 9 aufgeführten Löschgeräte beschafft zu 
werden, Tie ebendaselbst genannten Ausrüstungsgegenstände 
sind, aogcsehļn von der Steigerausrüstung, nicht erforderlich, 

8 14. 
Sie Vorschriften des § 13 sind auch aus sehr kleine 

Gemeinden anwendbar, welche zwar selbst geschlossene Bauart 
haben, aber in Bezirken mit überwiegend zerstreuter Bauart 
gelegen sind. 

8 15. 
In den Gutsbezirken, aus welche 8 13 Anwendung 

findet, werden der Brandmeister und die etwa erforder 
lichen sonstigen Führer durch den Landrat auf Vorschlag 
des Gutsvorstehers und nach Anhörung des Ortspolizei 
Verwalters ernannt, 

'l’l ü n st e r , 25. November 1907. 
Der Oberpräsident der Provinz Westfalen, 

Freiherr von der Recke, 

Nokizeiverordnung 
betressend 

Verhütung vo» Feucrsgefahr. 

Au, Grund der 88 137 und >39 des Gesetzes über 
die allgemeine Landesverwaltung vom 30, Juli 1883 («i. 
'3. 3. 165) und der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über 
die Polizeiverwaltung vom 11, März 1850 (G. 3. 3. 
265) verordne ich mit Zustimmung des Provinzialrates 
für den Umfang der Provinz Westfalen folgendes: 

8 1. 
Tie Benutzung von unverwahrtem Feuer oder Licht ist 

in Räumen, welche zur Verarbeitung seuerfangender Gegen, 
stände dienen, insbesondere in Werkstätten sowie auf länd 
wirtschaftlich benutzten Höfen verboten, 

8 2. 
Tas Rauchen ist a» allen Orlen untersagt, ivo be- 

sondere Gefahr vorhanden ist, das, durch bcrabfallendc Funken 
Feuer entstehen kann, namentlich in Räumen, welche zur 
Lagerung und Verarbeitung leicht brennbarer Gegenstände 

^ dienen, wie Werkstätten, Packräume, Scheunen, Ställe und 
Bödeit, sowie in der unmittelbaren Nähe von größeren 
Mengen Ltroh, Heu, Tors und sonstigen leicht entzünd 
lichen Stossen, 

8 3. 
Zuin Tragen brennender Fackeln, Lampions und der 

gleichen bei Auszügen, zum Äbbrennen von Feuerwerks 
körpern und Pechkrönzen, zum Anzünden von offenen Feuern 
ans Straßen und Plätzen, sowie zum Schießen mit Böllern 
ist die polizeiliche Erlaubnis erforderlich. 

Tas Äbbrennen der sogenannten Osterfeuer und der 
gleichen ist nur in einer Entfernung von mindestens 100 m 
von Gebäuden und Nadelholzwaldungen zulässig,, Tie Feuer 
dürfen bis zu ihrem völligen Erlöschen nicht ohne Aus 
sicht gelassen worden. 

8 4, 
Petroleum oder andere leicht entzündliche Flüssigkeiten 

sowie Streichhölzer und sogenannte Feueranzünder dürfen 
nicht an Stellen aufbewahrt werden, wo sie der Gefahr 
der Entzündung ausgesetzt sind. 

Tas Einsüllen von Petroleum und anderen zu Be 
lcuchtungs und Heizungszwecken dienenden Flüssigkeiten in 
brennende Lampen, Kochmaschinen und dergleichen ist ver 
boten, 

8 5. 
Spiritus und andere Flüssigkeiten mit mehr als 90 

Proz, Alloholgehalt dürfen in Verkaufsräumen höchstens 
in Mengen von 25 Litern, in gewöhnlichen Kellern und 
ähnlichen Lagerräumen höchstens in Mengen von 200 
Litern und, wenn die Behälter mit patentiertem Sicherheits 
verfchlus versehen sind, vo» 500 Litern aufbewahrt werden. 

Größere Mengen sind in geschlossenen, mit Abzug ins 
Freie versehenen, kühlen, nicht heizbaren, durch Tageslicht 
erhellten Räume» aufzubewahren, deren Fußböden aus im 
verbrennbarem und undurchlässigem Material hergestellt sind. 
Befinden sich über den Aufbewahrungsräumen bewohnbare 
oder sonst dem Verkehr dienende Räumlichkeiten, so müssen 
erstere mit massiven Wänden versehen und überwölbt sei» 
oder eine sonstige unverbrennbare Tccke haben. Wenn die 
Erhellung durch Tageslicht unmöglich ist, dürfen die Lager 
räume nur mittels elektrischen Glühlichtes oder durch starke, 
in die Mauer eingelassene Glasscheiben hindurch von außen 
her aus andere Weise künstlich beleuchtet werden, 

8 6 
Teer, Pech, Asphalt lind ähnliche Stoffe dürfen zu 

vaulichen Zwecken nur im Freien, aus geschlossenen Feue- 
rungen, und zwar in einer Entfernung von mindestens 3 m 
von brennbaren Gebäudeteilen und sonstigen brennbaren 
Gegenständen erwärmt tverde». Bei dieser Arbeit ist für 
jeden Kessel, in welchem die Erwärmung geschieht, ein dicht 
schließender, unverbrennbarer Teckel sowie eine hinreichende 
Menge Land zum Ablöschen eines etiva entstandenen Feuers 
bereit zli halten. Wo die Erwärmung aus der Tachschalung 
erfolgt, müssen die Kessel aus einer unverbrennbaren Unter- 
lage stehen, welche ringsum 50 cm vorsteht, Tie Kessel 
dürfen, solange Feuer darunter ist, nicht ohne Aussicht 
gelassen werden, 

Tas Pichen von Fässern in gefährlicher Nähe »an 
Gebäuden ist verboten 

8 7- 
Zum Austrockuen oder Erwärmen von Gebäuden itird 

Gebäudeteilen, deren Fußboden ilicht alis unverbrennbarem 
Stofs besteht, dürfen Feuer von Koks oder anderen Brenn- 
stoffen in eisernen Körben nur verwendet werden, wenn 
jeder Korb auf einer lluterlage von starker Sandschüttung 
vnd Ziegelsteinen oder von doppeltem mit Lehmmörtel ge 
legten Ziegclsteinpftaster steht, und diese lluterlage den 
ttnteren Rand des Korbes nach allen Seiten um mindestens 
50 eni überragt sowie mit einem mindestens 8 ein hohen 
Rande versehen und von allen bloßen ,Holzteilen 1' . m 
entfernt ist 

8 8- 
Bewegliche Lölösen müssen aus feuersicherer Unterlage 

und in hinreichender Entfernung von leicht entzündlichen 
Gegenständen ausgestellt werden. Bei starkem Winde ist 
ihre Benutzung in der Nähe von Gebäuden, Stroh und 
Heuhaufen und dergleichen verboten. Bei Unterbrechung 
der Arbeit find sie stets zu bewachen oder auszulöschen. 

8 9. 
Tie Fenerungs und Ascheöfsnungeu au Back und 

Stubenöfcn, Koch und Kesselherden ' müssen mit dicht 
schließenden unverbrennbaren Türen versehen sein, 

Falls der Fußboden vor der Feuerungsanlage nicht 
aus unverbrennbarem Stof, besteht, ist er derart mit 
Eisenblech oder anderem unverbrennbaren Material zu be 
kleiden, daß die Feuerungsöffnung nach vorn mindestens 
40 cm, nach den Seilen mindestens 10 cm überragt wird, 
Osenvorsätze aus unverbrennbarem Material gelten' als ge 
nügeüder Ersatz für die vorstehend vorgeschriebene Schutz 
bekleidung des Bodens, 

Wo Holz oder andere leicht entzündliche Stoffe auf 
bewahrt oder verarbeitet werden, müssen die Oefen und 
sonstigen Feuerstätten mit einem Schutzmantel aus Eisen 
bltech oder anderem unverbrennlichen Material umgeben 
sein, welcher aus dem Boden befestigt ist, mindestens bis 
zur llnterkante der Feuerungstür reicht und überall 
mindestens 40 cm von der Feuerstätte entfernt bleibt. Inner 
halb des Schutzmantels muß der Boden, wenn er nicht aus 
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nnmlucnitbacem Material besteht, ganz mit Eisenblech vder 
einem anderen unverbrennbaren Stoff bekleidet sein. 

Bestehen in einzelnen Teilen der Provinz weitergehende 
Vorschriften, so behalt es bei diesen sein Bewenden. 

8 10. 
Heu. Stroh und andere leicht Feuer fangende Gegen 

stände müssen von offenen Kaminen, von Herden und 
eisernen Rauchrohren mindestens 2 m und von geschlossenen 
Feuerstätten sowie nicht einen ganzen Stein starken Schorn 
steinen mindestens 75 cm entfernt bleiben. Zu oen Rcini 
guugstüren der Schornsteine ist stets ein freier Zugang 
vffenzuhalten, damit die Reinigung unbehindert vorge 
nommen werden kann. 

Tas unmittelbare Anlagern von solchen Gegenständen 
auch an nich! einen ganzen Stein starke Schornsteine ist 
gestatiet, wenn 
1. der Schornstein ans seiner ganzen Länge verputzt ist, 
2. die Kaminösfnung mit zwei in gutem Zustande befind 

lichen Türen versehen ist, 
3. die Gegenstände so gelagert sind, daß die Reinigungstür 

stets zugänglich bleibt. 
4. das Vorhandensein dieser Voraussetzungen durch die 

Feu.erschaukommissio» festgestellt wird. 
Weitcrgehende Vorschriften der bestehenden Bauord 

nungen tverden hierdurch nicht berührt. 

Auf Beleuchtungskörper mit elektrischem Glühlichi sinden 
die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung. 

Soweit Bezirks- ode> Ortspolizeiverordnungen weiter 
gehende Bestimnutngcn treffen, behält es bei diesen sein 
Bewenden. 

8 17. 
Feder Hausbesitzer muß die in seinem Hause in Gebrauch 

befindlichen Schornsteine, sofern nicht häufigeres Reinigen 
polizeilich vorgeschriebe» ist, jährlich mindestens zweimal, 
russische Rauchrohren mindestens dreimal reinigen lassen. 

8 18. 
Tie Ortspolizeibehördc hat dafür zu sorgen, daß 

sämtliche Feuerstcllen einer Gcineiude mindestens alle zwei 
Jahre einnial einer Besichtigung unterzogen tverden. 

Tie Aussichlsöehörde kann Nachlassen, daß die Be 
sichtigung in größeren Zwischenräumen stattsindet. 

8 10. 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Ver- 

ordnung werden mit Geldstrafe bis zu 60 M., im Unver 
mögenssalle mit entsprechender Haft bestraft, soweit nicht 
nach den Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist. 

Münster, 25. November 1907. 
Ter Oberpräsident der Provinz Westfalen. 

Freiherr von der Recke. 

8 ii. 
Tie Lagerung von leicht brennbaren Gegenständen unter 

oder in 0er unmittelbaren Nähe von nicht feuersicheren 
Treppen, welche den einzigen Zugang zn Wohn, Schlaf 
oder Arleilsräumen bilden, ist verboten. 

Für Treppen zu Gelassen, welche in geringer Höhe 
liegen lnid zugleich die Möglichkeit bieten, auf einem anderen 
Wege ins Freie zu gelangen, kann von der Ortspolizeibehörde 
eine Ausnahme von der vorstehenden Vorschrift gestattet 
tverden. 

8 12, 
Asche und angebrannte Kohlen dürfen nicht aus Böden 

ober in der Nähe von Holz oder anderen leicht entzünd- 
lichen Gegenständen ausbewahrt, in geschlossenen Ortschaften 
nur in irdenen, metallenen oder sonst feuerfesten Gesäßen 
oder in feuerfesten Gruben gesammelt unb, wenn sie nicht 
abgclöscht sind, nicht aus Höfe oder in Tunggrubcn ge 
schüttet werden. 

Für Fabriken utid andere Gewerbebetriebe, welche täglich 
eine größere Menge Kohlen vder anderes Feuerungsmaterial 
verbrauchen, sinket Absatz I keine Anwendung. Jedoch 
sind Vorkehrungen zn treffen, daß Asche und Schlacken in 
abgekühltem Zustande aus die Lagerstellen geschafft werden 

Auf Schlackcnhalden der Hüttenwerke, die bestimmt sind, 
seuerflüssige Schlacken aufzunehmen, findet der Schlußsatz 
des vorstehenden Absatzes keine Anwendung, sofern ein 
feuersicherer Schutz durch Mauern in der Entfernung von 
mindestens 5 m von Wohnstätten geschaffen wird. 

8 13. 
Tas Altssüllen der Zwischenräume zwischen Gebäuden 

mit Reisig, Stroh oder ähnlichen seuersangenden Gegen 
ständen ist verboten. 

8 14. 
Ungelöschter Kall muß, wenn er in größeren Mengen 

ilnverdeckt ansbeivahrt wird, mindestens 3 m von bewohnten 
Holz oder Fachwerksbauten entfernt gehalten werden. 

8 15. 
Schober, Mieten, Tiemen von Getreide, Stroh oder 

Hen müssen so aitsbeivahrl werden, daß sie von den nächsten 
Gebäuden, von Nadelholzwaldungen sowie von öffentlichen 
und Fnlecessentcuwegeu mindestens 30 m entsernt bleiben. 

Tic Ortspolizeibehördc ist befugt, eine weitere Ent 
fernnng vorzuschreiben, ivenn nach der besonderen Lage des 
Falles erhebliche Feuersgefahr vorhanden ist 

8 16. 
Tie zuin Aushängen von Hängelampen, Kronleuchtern 

und ähnlichen Beleuchtungskörpern bestimmten Haken sind 
sicher zu befestigen. 

Tie Verbindung solcher Beleuchtungskörper mit dem 
zum Aushängen bestimmten Haken muß bon Metall sein. 

Tie Beleuchtungsstammen der Hängelampen rc. müssen 
mindestens 50 cm von Holzdccken und sonstigen brenn 
baren Gegenständen entfernt bleiben und bei geringerer Ent 
fernung von der Tecke als l »> nach oben hin mit Schirmen 
aus einem durch .Hitze nicht zerstörbaren Stoff versehen sein. 

Äusführungsanweisung 
zu s |,s der Polizeiverordnuug vom 25. November 1907 

betreffend Verhütung von Feucrsgefahr. 

n Jede Gemeinor (Gutsbezirk) bildet eine» Schaubezirk, 
sofern sie nicht mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
in mehrere Schaubezirke eingeteilt wird. 

Für >edcn Schaubezirl ist ei» besonderer Feuerschau 
ausschuß zu bilden, der die Feuerstellen und Schornsteine 
zu besichtigen und Zustände, welche gegen die zur Ver- 
hütung von Feuersgefahr erlassenen Vorschriften ver 
stoßen, der Polizeibehörde anzuzeigen hat. 

d) Ter Fcucrausschuß besteht aus 
1. dein Polizeiverivalter oder seinem Vertreter als Vor- 

sitzenden. 
Ter Polizeiverwalter kann Polizeiinspektoren oder 

Polizeikommissare, in Landgemeinden auch die Ge- 
meindevorsteher init seiner Vertretung beauftragen. 
In Amtsbezirken hat an einem Viertel der Schau 
tage, und zwar in der Regel an den ersten Schau 
tagen in jährlich wechselnden Gemeinden, der Polizei 
Verwalter selbst die Schau zu leiten. 

2. Einem Bausachverständigen ^Bautechniler, Maurer 
oder Zimmermeistev), 

3. Tein Bezircsschornstcinseger. 
Tic Mitglieder zu 2 ilud 3 werden von dem Ge 

lueiilde (Guts svorstand im Einvernehmen mit dem 
Polizeiverivalter erlianiu. 

Tem Brandmeister ist die Teilnahme an der Schau 
sreizusterlen. 

c) Mit -Genehmigung der Ausjichtsbehördc kann die Frist, 
innerhalb welcher die Feuerstellen zu besichtigen sind, 
auf längstens 4 Jahre ausgedehnt werden. 

Tie Aufsichtsbehörde hak darüber zn wachen, das; 
jährlich eine den, Zeitraum der Besichtigung der Besichti 
gungsperivde entsprechende Anzahl von Feuerstellen be 
sichtigt wird. Sie kann jedoch gestatten, daß in flei 
neren Gemeinden und in Gutsbezirken die Feuerschau 
nur einmal innerhalb der Besichtigungsperiode abge 
halten utib alsdann aus sämtliche Feuerstellen erslreat 
wird. 

4) Tic Besichtigung der Feuerstellen hat in den Monaten 
Oktober und November zu erfolgen. An einem Tage 
dürfen in Städte» nicht mehr als 100, in Landgemeinden 
»icbl mehr als 60 Feuerstelle» in Augenschein genommen 
werden, wobei jede Fainilienivohnung als eine solche 
gilt. 

c) lieber die Besichtigung sind Nachweisungen nach einem 
von der Aufsichtsbehörde aiifznstellenden Formular zu 
führen. Tiefe sind von der Polizeibehörde nach Ein 
tragnng der von ihr ergriffenen Maßregeln zue Ab 
stellnng der Vorgefundenen Mängel der Aufsichtsbehörde 
binnen zwei Monaten nach Abschluß der Besichtigung 
einzureichen. 
Münster, 25. November 1907. 

Ter Oberpräsident der Provinz Westfalen. 
Freiherr von der Recke. 



Tfr /ruerwrhrmann. 

Leiter-Exerzieren. 
Tie Winterzeit mit ihren langen Abenden wird zweifel 

ļo-j dem Studium unseres „Feuerwehrmann" günstiger sein, 
wie der Sommer. Tie Kameraden mögen daher häufiger 
jetzt Artikel ans der Praxis für die Praxis schreiben. Dem 
Rai die Lat folgen lassend, gestatte ich mir, einige Worte 
über das Neben mit der Leiter und zwar der A n st e l l l e i t e r 
zu veröffentlichen 

Ta muß ii zunächst meine Verwunderung darüber aus 
drücken, wie wenig Wert aus eine gründliche Einübung 
mit dem zwar einfachsten, jedoch weitestverbreiteten Steige 
gerät gelegt wird. Auch die Uebungsvorschrisl des Per 
bnndes bringt nichts darüber, nnd doch verdient das Stics 
tind gröbere Beachtung. Allein schon wegen der in letzter 
Zeit sehr gestiegenen Zahl ländlicher Wehren, denen fast 
ausnahmslos nur Anstellleitern zur Verfügung stehen, ist 
es notwendig, der Sache näher zu treten. 

Pcan sage nur nicht, daß mit einer Anstellleiter jeder 
inann sofort uingehen könne. Tas mag bei kürzeren Leitern 
zutresfen, nj.bi aber bei der großen, schweren sogen. „Brand 
lecker". Wer schon gesehen hat. welche Mühe cs sogar 
vielen Wehren macht, solch ein Gerät rasch und sicher aus 
zu steilem wie oft beim Ausrichten lind Niederlegen das 
Gerät Schaden leidet oder sogar zertrümmert wird, kann 
mir nur ^beihflichten. Tic meisten Feuerleitern >ind zu 
schwer nnd alt. Tie Schwere war durch die alte Löschweise 
lediügr 'Eimerreichen über die Leiter). Eine »roderne 
Leiter von 8 >>> Länge darf unbeschadet ihrer vollen Sicher 
heit nicht schwerer wie 75 de sein: dann lann im 'Notfall 
sogar ein Mann dteselbe heranschaffen, nnd zwei Mann 
können solche mit Leichtigkeit aufstellen. Bewährte genaue 
Maße lasse ich in nächster Nummer folgen. 

Zur Bedienung der 8 bis !l m langen Anstellleiter 
gehören drm Man» und der Führer. Tie Leitern .verden 
am Alarmplotze nach Möglichkeit so allsgehangen, daß die 
spitzen Beschläge an dem Leiterfnß stets nach hinten hängen, 
beini schnellen Anmarsch also das stumpfe Kopfende voran 
getragen wird. Ein etwaiger Zusammenstoß mit anderen 
Personen wird dann von weniger schweren Folgen sein. 
Ar. l geht am Kopf-, Nr. 2 am Fußende, Nr. 3 rechts 
neben Nr. und trägt Leiterstütze event. Feuerhaken. Man 
besetze gleich mehrere Leitern und kann dann alle Steiger 
gleichzeitig einüben. Tie Kommandos folgen in dieser 
Weiset 
1. An die Leitern marsch, marsch! 
2. Nehmt allst 
3 Leitern marsch, Leitern Halt, Kehrt marsch 

(6 Trine 

Zir bemerken wäre noch, daß Nr. 1 über die Leiter 
borgeht und Schlauch mit aufgeschraubtem Strahlrohr init- 
stimmt Ter Schlauch wird um den Nacken gelegt, das 
Strahlrohr hängt rechts unter denl Arm etwas durch. Fm 
,stalle jedoch niit einer Tachleiter gearbeitet werden muß, 
ulmmt Nr. ! die auf rechter Schulter hängende Tachleiter 
mit und folg! Nr 2 mit dem Schlauche. Nr. 3 stützt und 
beaufsichtigt mit dem Führer die Leiter. Beim Stützen der 
Leitern darf erst bei vo.ter Belastung oie Leiter 
sprosse in dm Stütze auflregen, sonst könnte leicht ein Kippen 
entstehen. Lehr vorsichtig arbeite man mit windschiefen 
Lenern. Wie man das Entstehen solcher vermeidet, sage ich 
>!n nächsten Artikel. 
W i t h e l m F e u s e r , Brandmeister u. Gemeindevorsteher. 

Aus dem ffeuerwehrverband der Rheinprovinz. 
ßnitß bei Tüssedorf. Tie hiesige freiwillige Feuer- 

wehr wurde mit 18. Tezember mit einem neuen Lösch 
zu ge versehen, der wohl mit Recht als erstklassig bezeichnet 
werdeil kann E? ist dies eine mechanische Leiter, 18 in 
Modell, eine Omnibusspritze mit Sitzplätzen für 12 Mann 
d'e skckens her Firma A u g. Hönig, G. m. b. H., Köln 
Nippes, geliefert lvurdeil. Tie vorgenommene Abnahme 
probe beider Geräte ergab das beste Resultat, Leiter und 
Spritze waren sowohß was Manövrierfähigkeit, Leistlings 
fifļfeit um leichte Handhabung anbelangt, durchaus aus 
brr Höhe der Technik, so daß' die Gemeinde Rath vei 
eintretendem Schadenfeuer tadellos ausgerüstet dasteht. Ter 
liefernden Firma, die auf ein nunmehr 7bjähriges Bestellen 
ziirückblickt, kann das Zeugnis ausgestellt werden, daß ihre 
Fabrikate von denen der süddeutschen Konkurrenz in keiner 
Weife übertrofsen werden. 

" Neuwied. Am 20. Tezember, Abends, tagte» im 
„Restaurant zum Storchen" unter dem Vorsitz des Bürger 
Meisters !)i G e p p e r t die beiden F e n e c w e h r e n der 
Stadl Tic Wehren waren vollzählig erschienen. Ein 
stimmig wurde beschlossen, die beiden Wehren auf Grund 
per vorliigenden. von den einzelnen Wehren bereits früher 
beratenen Statuten, zu einer Gesamtwehr zu vereinige n. 
Tie Gesamtwehr besteht nunmehr ans zwei Löschzügen - 
je einen jüv den alte» und neuen Stadtbezirk. Zum Ober 
brandmeister wählte die Wehr den Stadtverordneten Friedrich 
Şiegcrt. Wie wir hören, soll demnächst auch ei» neues, 
das gesamte Stadtgebiet umfassendes Fenermeldesystem ein 
gerichtet werden. 

4. Legt ob! 
;>. Znm Aussichten fertig marsch, marsch! (2 läuft zum 

Kopfende, stellt sich I gegenüber, 3 stellt sich auf den 
Leiterfuß 

6. Leiter^ hoch, nach rechts, links, vorwärts, rückwärts 
las Freitragen muß sorgsam geübt werden). Halt, an 

legen! 
7. Zum Nicderlegen fertig marsch, marsch! (1 unb~2 

heben die Lci'er von, Gebäude ab, drehen solche 3 Tritt 
aufs Fußende. 

8 Leitern nieder! sofort nach dem Niederlegen eilt 
2 ans Fußende, stellt sich auf die linke Seite,' ebenso 
3 an seine stelle.) 

9. Leitern hebt auf! (Bücken nnd greifen, hochnehmen. 
Wenn die Leiter sosorl auf der Brandstelle ans ihren 

Aussļel'nngsptatz getragen werden kann, so erfolgt beim An 
marsch das Kommando: „Leiter zum Aufstellen Halt!" 
tNiedertegen nnd Stellungnahme zum Ausstellen wird dann 
ohne weitere? vorgenommen.) Tieses Exerzieren »    
mit vier Leitern vorgenommen nnd gut ausgeführt, lvirkt 
nngemein^anziehend und eigenartig. Man kann dainit 
slramine Lrsziplin in das steigerkorps bringen, nnd viele 
Wehren, denen .Halenlcitern unö Steigerturm nicht zur Ber 
sügnng sie,je» können mit diesem Änstellleiter Exerzieren 
ein recht hübsches Schaustüc, vorführen, welches dein Haken 
lener Exerzieren nicht viel nachstehen dürfte. 

Warnen möchte ich noch vor dem Laufschritt mit b-m 
Üeilmt. Tiejer wirkt so erschövsend, daß die Mannschaft, 
ain Brandplatze eingetrofsen, zu Verrichtungen irgendwelcher 
Art^ vorerst e.nsähig ist. Man lasse im' Geschwindschritt 
an rucken, nnd Irr. I lasse etwa l Sprossen vo- sicks ,»:> 
Nr. 2 die gleiche Zah! hinter sich, dan.. trägt lick, die ■'»Aifr 
erhebtich velier 

* Belbrrt. 23. Tez. Fn der Nacht des 29. November 
gegen 3>, Uhr, ertönten hier wieder die Brandsignaie. 
Ter Eisentahnlokomotivschuppen am hiesigen 
Bahnlwf stand in Fiaminen. Tas Gebäude war in Stein 
fachwerk und Holz nute, Pappdach errichtel, auch lagerten 
in demselben leicht brennbare Stoffe, so daß dem Feuer 
reickse Nahrung geboten war. Beim Eintreffen der Wehr 
lvar schon der größte Teil des Taches vom Feuer ergriffen. 
Ein ^ dichtanliegendeS Wohnhaus mar in großer Gefahr, 
ebenintts in Brand zu geraten. Tas Feuer wurde mit 
tlvei Schtunchleitnngen angegriffen, lvährend eine dritte 
Leitung ans das gefährdete' Wohnhaus gerichtet wurde. 
Letzteres kam dadurch gleich außer Gefahr, dagegen konnte 
di in -eener selbst erst nach ca. einstündigem Löschen Ein 
hack getan werden. Tas- Gebäude brannte fast gänzlich 
ans und hat durch die Hitze so stark gelitten, daß es ivohl 
ganz niedergelegt werden muß. Erst gegen '->8 Uhr Mor 
ge»? konnte unsere Wehr wieder von der Brandstelle ab 
rücken. Weiter wurde unsere Wehr iviedcr ain 17. Tezember, 
Abends L l l Uhr, alarmiert. In der Kötzer scheu 
Äch reiner ei, Werdenerstraße, war Feuer ansgebrochen 
und erst bemeitt lvorden, als sich die Flammen einen Weg 
znm Tach hinaus gesucht hatten. Unsere Wehr traf in 
ca. l0 Minuten nach der Meldung auf der Brandstelle ein 
nnd tonnte dem Feuer nach kurzer Zeit Einhalt tun. Vor 
dein Eintrrflen halte jedoch der Bejitzer in Gemeinschaft 
»nt Nachbarn schon fleißig gelöscht, sonst hätte der Brand 
eine größere Ansdehnnng angenommen. Gegen 12 Uhr 
konnte die Wehr wieder abrücken. Wie es ja stets der 
ssalt ist. wenn das Feuer zu einer gelegenen Zeit aus 
bt.rl)t, so hatten sich ancp hier eine große Menge Neu 
gicngei eingesnnden, welche die Wehr in ihrer Tätigkeit 
linderten, darunter auch eine Anzahl junger Leute, welche 
Nachniittag? einen Arbeitskollegen beerdigt hatten und 
nachher in einer Wirtschaft in der Nähe der Brandstelle g? 
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zecht halten Diese Leute betrugen sich auf dem Brand in 
platze derart, das; sich sowohl die Wehr, ivie auch die B 
ziemlich stark vertretene Polizei veranlaßt sah. zur Ruhe t e 
und Ordnung aufzufordern Ta sich die Störenfriede 
aber dnrchails nicht zurechtweisen lassen wollten, auch noch 
vielfach au? dem übrigen Publikum unterstützt wurden, so 
daß e? der Wehr und Polizei nicht mehr möglich war. 
den Andrang zurückzuhalten, sah sich die Wehr genötigt, 
einen Wasserstrahl gegen das Publikum zu richten. Tiefer 
verfehlte natürlich seine Wirkung nicht. In wenigen Mi 
nuien war der Platz gesäubert. Taß dabei auch ganz 
friedliche Zuschauer in Mitleidenschaft gezogen wurden, 
ließ sieb leider nicht vermeiden. Tie Hauptradaubrüder 
wurden verhaftet. In den 36 Jahren unseres Bestehens 
waren solche Maßnahmen erfreulicherweise noch nicht nötig 
geworden und hoffen wir, daß sich solche Vorkommnisse 
nicht sobald wiederholen, dieselben tragen keinesfalls dazu 
bei, die Schaffensfreudigkeit der Wehr zu fördern. 

: Laarlouis-Roden. In einer am l7. Dezember hier 
flatlgehabten Versammlung der freiwilligen Feuerwehr Roden 
wurde beschlossen, den nächstes Jahr hier stattfindenden 2b. 
Verbandst ag der freiwilligen Feuerwehren des Preises 
Saarlouis am 5. Juli abzuhalten. 

Ans dem Westfälischen Feuerwehr-Verband. 

* Lüdenscheid. Tie Lüdenfcheider sreiwillige Feuerwehr 
feierte ain Samstag. 28. Dez, Abends, in der Schützen 
Halle ihr diesjähriges W e i b n a ch t s k r ä n z ch e n in der 
althergebrachten Weise. Zahlreich hatten sich die Freunde 
des Vereins eingesnnden, um mit de» aktiven Mitgliedern 
das Hauptles! des Jahres zn begeheir. Denn dieses Fest 
ist eine kleine Entschädigung für unsere Wehrleute. die 
ihre Kräfte in den Dienst der Nächstenliebe bereitlvillig 
sielten, indem ihnen durch die Verlosung eine Menge nütz 
lieber Gebravchsgegenstände zngewendet werden. Auch findet 
seit alteisher die Dekorierung der Wehrleute statt, die 
in >0-, 15 . 20 und mehrjähriger Dienstzeit der Wehr 
lvaciere Ttenste geleistet haben. So auch an diesem Abend 
Herr Ehrenoberst Lindemann, der langjährige Führer 
der Wehr, stellte die zn dekorierenden Feuerwehrleute vor 
und dankte ihnen zunächst für die Treue, die sic der Wehr 
bewiesen hätten und empfahl sie den jüngeren Kameraden 
zur Nacheiferung. Redner gab noch bekannt, daß jetzt 34 
Mann der Wehr angehören, die >0 und mehr Jahre der 
Wehr treue Dienste geleistet hätten. Tie dekorierten Wehr 
laute sind die Herren: August Schürmann, Gustav 
H e i n z e r, Ernst S t e n g e r, W. H a a r m a n n , G. 
A h- off, K)! ölte, sowie der erste Schriftführer E. S ch m ö l c 
und der zweite Kassierer W. B o ch m a n n. Herr Georg 
Loos eihset! für 20jährige Dienstzeit ein Diplom. Tie 
Anwesenden bewiesen ihre Anerkennung dadurch, daß sie. 
den Tekorierten ein dreimaliges „Gut Schlauch" dar 
brachten Das Programm, das zur Unterhaltung und Er 
heitcrnng dcr Anwesenden abgewickelt wurde, war ein sehr 
reichhaltiges. Konzertstülle der städtischen Kapelle, ge 
sangliche Darbietungen des Bk. G. V. „Teiltonia", sowie ei» 
und zlveiaktigc Schwänke, Knplets (Duette und Solii, die 
von aktiven Feuerwehrleuten ausgesührt wurden, wechselten 
in angcnehnier Reihenfolge ab. Alle boten ibr Bestes ilnd 
ernteteil ob ihrer tadellosen Ausführung lebhaften Beifall. 
Tew gab, fast zum Schluß der Darbietungen, der erste Vor 
sitzende des Vereins, Herr E. Rotte, in beredten Worten 
Ausdruck.^ Zunächst dankte Redner den aktiven Wehrleuten 
für ihre Tarbietungen. Sie hätten bewiesen, daß sie sich 
in dem Ernste ihres Berufes auch guten Humor bewahrt 
hätten, der an^ heutigen Abend so treffliche Sachen ge 
zeitigt hätte. Sodann dankte Herr SJ? o (t e dem Gesang 
verein „Teutonia" für seine Lieder, die das Herz erfreut 
hätten, tms zum Schluß auf die Mitwirkenden rusge 
brachte „Gut Schlauch" bewies, daß Herr R ölte das 
Richtige getroffen hatte. Ten Beschluß bildete ei» Tänzchen. 

" Dortmund. Tie der Feuerwehr zum Weihnachtssest 
bescherte Automobildampfspritze witrde am Sil- 
vestertage, Vormittags, auf dem Hofe der Feuerwache dcr 
Fencrlöschkommisjion vorgesührt. Im Anschluß daran er- 
folgte eine Probefahrt nach Bochum und Gelsenkirchen, 
welche glatt von statten ging. Tie Hinfahrt dauerte etwas 
über eine stunde. An der Fahrt nahmen außer dem Ober 

genicur de, Firma Busch die Herren Branddirektor 
aehr und 1. Hauptmann der freiwilligen Feilerwehr, 

E l a i r c, teil. 

Minden -AaNknsbcrg - LiMscher 

Feuerwehr-Verband. 

Bünden. „Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch 
all", dies alte Weihnachtslied intonierte am 22. Tezember, 
Nachmittags um l:;, Uhr, die Kapelle ber frei 
willigen Feuerwehr, als die Pforten zum kleinen 
Saatc des Nosentals, hinter denen Hunderte von Kindern 
in freudiger Erwartung der Tinge, die da kommen sollen, 
gcditldig geharrt halten, hochgezogen wurden. Und sie 
tarnen alle, alle, die in mühsamer Arbeit in taugen Reihen 
in den Listen verzeichnet >lnd für die Bescherung vorge 
werkt ivaren. Freudestrahlend betrachteten sie den großen 
Christbaum in der Mitte des Saales, dem unzählige Lichtchen 
und Schmuck tvcihnachtlichen Glanz verliehen. Aber nur 
einen Augenblict waren die Blicke darauf gebannt, da wurden 
auch schon die Plätze eingenommen, wo Berge von Kuchen 
und die biendend weißen Kaffeetassen zum Sitzen einluden. 
Nachdem sie alle in schönster Ordnung einen Play gefunden, 
bestieg Herr Pastor Weh meier die improvisierte Kanzel, 
und aus seinen Wink stimmten hundert fröhliche Kinder- 
kel'len unter Begleitung der Kapelle das Weihnachtslied 
„O cu sröhlickie. v du selige, gnadcnbringende Weihnachts 
zeit" an. Sckilicht, einfach und für Kinder leicht verständlich 
führte alsdann Herr Pastor Weh meier in zu Herzen 
gehender Weise die Bedeutung des Weihnachtsfestes vor 
Augen. Nun begann die Speisltng mit Kaffee und Kuchen. 
Auch diesmal stellten sich wieder eine große Anzahl Tamen 
in dankenswerter Weise in den Tienst der guten Dache 
und halfen bereitwilligst beim Aufträgen Ja, sogar alte 
Herren versahen Kellnerdienste und sprangen behend mit 
den Kannen durch die langen Reihen. Nachdem man sich 
so gelabt und gestärkt, gedachte Herr Pastor Wehmeier 
noch der Veranstalterin des schönen Kinderfestes, dcr Kapelle 
der sreiwiUlgen Feuerwehr, in ehrenden Worten. In sein 
Hoch nuļ die Kapelle stimmten die Kinder freudig ein. 
Herr Kommandant Meyer stattete den edlen Gebern der 
Gescheine hierauf seinen herzlichsten Tank ab. Ihnen galt 
sein Hoch, das bei den Kleinen wiederunr sehr lebhaften 
Beifall fand. Nun begann die Verteilung der Eleschenke, 
für jeden war ein Päckchen da. Keines zog leer ab, unc 
an den freudestrahlenden Gesichtern konnte ntan erkennen, 
daß sie überall den Beifall der Beschenkten fanden. Ta 
waren Spielsachen für Große und Kleine, Hemden, Mützen, 
Hüte, Taschentücher, Kleidchen unb Stoff zu Kleidern, kurz 
und gtit. es fehlte nichts, sogar Würste und Schinken waren 
in großer S .enge vorhanden. 257 Familien mit über 800 
Kindern wurden beschenkt. Wahrlich keine tleine, aber eine 
sehr dankenswerte Arbeit. Es sei deshalb auch an dieser 
Steile der aufopferungswilligen Kapelle der freiwilligen 
Feuerwehr, den Spendern der Gaben, Herrn Pastor Weh 
meier und den mithelfenden Tamen öffentlich Dank gesagt. 

Aus anderen Fcnerwehrkrcisen. 

* Sirbenlelin Hier ist eine „Feuerwehr der 
Stadt S i e b e n l c h n" gebildet morden, die aus der 
jreilvilligen Feuerwehr und der Pflichtseuerwehr besteht. Bor 
sitzender de> Feuerwehr ist der jetzige Bürgermeister. 

Literatur. 
Banda» c- ssruerwehr Kalender l'.Hiv Toi Baiidaa'sche 

Feuerwehr Kalender, eia in Jeuerwehrtreise» geschätztes Buch, 
liegt jetzt im 24. Jahrgang vor. Redigiert ist der Kalender 
von Ģeorg Banda», Branddirektor der Stadt Leipzig. er 
erscheint im Vertage von Oskar Leiner und kostet geh. i» 
Rot-Leder 2,20 M., in Rot Leinewand 1,40 Bk und tarton 
viert 90 Pfg. Er ilinsaßl zwei Teile, der erste hat 28 ülb- 
bildungen, der zweite, weleber nrithimetische Regeln und Ta- 
bellen »insaßl, 28 Abbildungen. Ter Inhalt bringt u. a. 
euteh eine Anzahl Rene rangen und Neuheiten je. Ter schreib 
tatender hat für jede Woehe etne Schreibseite Raum, es schließt 
sich »n: Drei ist plan, Brandbuch, Wnchtbuch, Eiuuahiuen und 
Ausgaben, Verlesbuch, Rolizbuch und Anzeige», handliches For 
mar, nützlick-er Inhalt unb gute Ausstattung sind die be- 
kannten Vorzüge dieses Kalenders. 
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Anzeige n. 

Vereinigte 

Unserer Firma gehören folgende 
Fabriken an: 

C. I). Magirus, Ulm a. I). 

JustusChristian Braun,A,-G. 
Nürnberg. 

Gustav Ewald, Cüstrin-N. 

J. G. Lieb, Biberach a. d. R. 

Feuerwehrgeräte - Fabrilten i ■ > 'ï 

=-$ ULm a. Donau liefern: 

sämtliche Bedarfs-Artikel für Feuerwehren, 

Fahrbare mech. Leitern, Drehleitern 
Tragbahre Leitern aller Art 

Dampfspritzen und Motorspritzen 
Mannschafts- und Gerätewagen 

Automobile Feuerwehr-Fahrzeuge 
Kohlensäurespritzen. 

Handdruckspritzen aller Art 
W assertransportgeräte 

Schlauch- und Hydrantenwagen 
Schläuche und Schlauchrequisiten 

Personal - Ausrüstungsstücke 
Rettungs- und Sanitätsgeräte. 

Bedeutendste 
Firma 

der Branche. 

^Illustrierte 
Preislisten und 
Kostenanschläge 

gerne ! 
zu Diensten. 

Kim' noch gut erhaltene 

Saug- und 

Druckspritze 
wird zu kaufen gesucht. 

Angebote sind zu richten rin 
Feuerwehr - Hauptmauii Abr. 
Klotz, Weidenau .sieg,. ,,,, 

Theater-Bühne 
neu u. billig liir 9’. M.a 1'ziigi'hi‘ii. 

Anträgen unter 1487 an die 
Expedition d. Bl. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Eiserne , 

Steiger- À 
, ■■ u Insklt? aerfwk Breil stiit 
türme . -L 

von 500 M.an. \ —«Z { ' f 
Schlauchwasch- u á Hl Mi 

Trockentürme, 
heizbar, waschen u. 
trocknenSchläuche 

bei jeder Kälte 
selbsttätig. 

Selbsttätige 
Schlauchwäschen 

waschen die 
schmutzigsten 

Schläuche unter 
absoluter 12,7 

Schonung kosten- 
los D.R. P. 15W256. 
Spritzenhäuser 
von Eisen u.Stein. 

W. Martin L 
Eisenbauanstalt 

Kley(Kr.Dortmund) 
früher Marten. 
IMatzvertretrr HT*" 

überall gesucht. ' 

Jos. Betuwe. Aachen I«" 

empfiehlt in anerkannt vorzüglichster Ausführung 

Dampffeuerspritzen. Handfeuerspritzen. 

Mechanische Leitern. Uniformen. Helme. 

Annihilatoren. Schläuche. Requisiten. 
 — Gegründet 1838.   — , <ns 

Beduwe’sche Schlauchkuppelung „Perfecta” 
sowie Schlauchkuppelung System 

STORZ 

nach Vorschrift des Rhein. Feuerwehr-Verbandes. 
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Probezeit hat die 

l -rs 
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Tele Fon/44 ,. 

, - Ì/ H ffagef/W* 

liefert in anerkannt bester 
Ausführung 

Führer-, Steiger- und 

Mannschafts-Ausrüstungen 
als: Helme, Uni formen, 

Hurte, Belle, Seile, Kara- 
biner. Laternen, Huppen, 

Signalhörner etc. 
Rettungs-, Transport-, Lösch- 

u. Beleuchtungs-Geräte: 
Haken-,Schiebe-, 11. Anstell- 

leit ern, Sprungtücher. 
Kettlings-, Kaucliapparate, 

. Spritzen, IVasserkufeii. Oe- 
Up,|ļ ķîitî^l IB6P l lim'Fsill - rat out - fjpiil™***» Schlauchwagen, Hanf- l,CU’ Stnilllrolirillitîresclll.Strahl. "CU • «. gunnuirte Schlauche, 

Itranso. Wnsserschleier. Selhsthc- Ver»fhr»«b«n*eii, Xu,>,w- , . ... lungen, Stamirolire. l'e- riesoliing ungemem praktisch und 
I'oliehl, hhern.II eingefiihrl. saikvlu eie. 

Oalvn! - >1 Uiidalüvlce wtzvüvii 14r VOI liaiļļlêiie SLzalilroIns passend angefertjgl 
lyioi'lllllliaclio I püorn neuester verbesserter Bauart, stets am ^ ' Lager und mi der Fabrik m besichtigen 

l'reisliste mit Abbildungen frei. Muster zu Diensten. »» 

hinter sich und hat sich während 
dieser Zeit 

auf's beste bewährt! 
sie ist die einfachste und leicht— 

verständlichste al ler Schlauch- 
klipplangen. 

Sie ist unverwüstlich im Ge- 
brauch und kann am billigsten 
hergestellt werden. 

Sie war die erste patentierte 
Kupplung mit gleichen Hälften 
und ist weit verbreitet. 

Ihre Anschaffung erleichtert den 
Dienst der Mannschaft und 
erhöht die Schlagfertigkeit 
der Wehr! 

Orether & Cie., 

Freiburg i. B;i<L 

Spritzenfabrik und Giessereien. 
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Naturreine Weine 

eignen Wachstums an Mosel u. Ruwer 
umpfielilt in Kisten v. 30 und 50 

Flaschen 1334 
Wilh. Kürner in Trier. 

Truck und Verla cp ^r. staats Bannen. — fjür die Redaktion verantwortlich: H. Barkaw, Barmen. 


